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Rauchfreie Betriebe:

es profitieren alle

Rauchfreie Betriebe

schützen Arbeitnehmende

vor Passivrauch

und helfen - bei richti¬

ger Unterstützung -
Rauchenden bei der

Entwöhnung. Die Aktion

«arbeitsplatz.rauchfrei.»,

getragen vom BAG,

seco und santésuisse,

motiviert Firmen zur

Umstellung.

SABINA MÜLLER*

Der Schutz der Bevölkerung vor dem

gesundheitsschädigenden Tabakrauch
anderer ist ein Kernanliegen des nationalen

Tabakpräventionsprogramms
2001-2007 des Bundes.1 Dies hat der

Bundesrat in seinem aktuellen Bericht

«zum Schutz vor Passivrauchen»1
erneut bekräftigt und festgehalten: «Die
schädlichen Auswirkungen des

Passivrauchens auf die Gesundheit von
Menschen jeden Alters sind erwiesen
und gut dokumentiert. » Passivrauchen
kann bei exponierten Personen
Lungenkrebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,

Asthma und Infektionen der Atemwege

verursachen.
Die Folgekosten der tabakbedingten
Gesundheitsschäden werden in der
Schweiz auf rund 5 Milliarden Franken

pro Jahr geschätzt3, die Folgekosten

des Passivrauchens liegen gemäss
den Erfahrungen anderer Länder bei

* Sabina Müller, Mediensprecherin Nationales

Präventionsprogramm Tabak, Bundesamt für Gesundheit,

Postfach, 3003 Bern. E-Mail: arbeitsplatz@rau
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etwa 10% dieser Summe. Gestützt auf
internationale Studien, geht der
Bundesrat in seinem Bericht davon aus,
dass «bei uns mehrere hundert Personen

jährlich wegen Passivrauchen ihr
Leben verlieren.»4

Knapp die Hälfte der Arbeitnehmenden

atmet passiv Rauch ein

Gemäss den Erhebungen der
Schweizerischen Umfrage zum Tabakkon-
sum5 im Auftrag des Bundesamts für
Gesundheit (BAG) rauchten 2005 noch
30% der Bevölkerung ab 14 Jahren.
Die Bevölkerung ist diesem Rauch
weiterhin ausgesetzt. 2004 waren 29%
der 14- bis 65jährigen Bevölkerung
während mindestens sieben Stunden

pro Woche dem Tabakrauch ausgesetzt,

weitere 28% während drei bis
sechseinhalb Stunden pro Woche.

Wie Restaurants, andere öffentlich
zugängliche Räume, Veranstaltungsorte

und der Privatbereich hat auch der

Arbeitsplatz einen bedeutenden Anteil
an der Passivrauch-Exposition (vgl.
Abb. 1). 47% der Erwerbstätigen
atmen am Arbeitsort während mindestens

einer Stunde pro Woche den
Tabakrauch anderer ein, 16% während
mindestens drei Stunden.6
Arbeitnehmende atmen den Rauch
anderer nicht unbedingt am eigentlichen

Arbeitsplatz ein, sondern bereits
auf dem Weg dazu oder in Pausen-
und Toilettenräumen. Der Brandschutz
oder die Hygiene legen hier oft schon
Rauchverbote nahe. Dass gleichwohl
fast die Hälfte der Arbeitnehmenden
in ihrem Betrieb dem Passivrauch

ausgesetzt ist, liegt wohl daran, dass Rauchen

in anderen Räumen oft noch
erlaubt ist: Einzelbüros, Toiletten und
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Abb. 1 : Die Passivrauch-Exposition am Arbeitsplatz und in anderen Settings 2004.
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Die Aktion «arbeitsplatz.rauchfrei.»
Firmen können sich auf drei Niveaus für die Aktion «arbeitsplatz.rauchfrei.» anmelden.

Sie verpflichten sich damit, in maximal drei Jahren schrittweise auf einen rauchfreien

Betrieb umzustellen. In der Einstiegskategorie (Bronze) halten die Firmen gemeinsame

Arbeitsplätze, Sitzungszimmer, Korridore und Toiletten rauchfrei. In der Kategorie Silber

wird das Rauchen auch aus Einzelbüros verbannt und in der Zielkategorie Gold sind

auch die Cafeteria und Pausenräume rauchfrei zu gestalten. Rauchenden können durch

bauliche Massnahmen abgetrennte, belüftete und gekennzeichnete Räume zur Verfügung

gestellt werden. Anmeldeschluss ist der 30. September 2006.
Unternehmen oder Unternehmensstandorte werden mit einem Wettbewerb zum
Mitmachen motiviert. In der Phase der Umstellung können sie die Unterstützung einer ganzen

Reihe von Fachstellen in Anspruch nehmen. Im Unterstützungskomitee engagieren
sich vor allem regionale Organisationen der Gesundheitsförderung wie etwa die kantonalen

Lungenligen. Weitere Informationen unter www.bravo.ch.

Garderoben, öffentliche Bereiche wie
der Empfang, Korridore, Pausenräume

und Kantinen werden typischerweise
als Rauchzonen verwendet.

Gesundheitsschutz hat mit
guten Gründen hohe Priorität

Wie die Schweizerische Umfrage zum
Tabakkonsum weiter zeigt, ist die

Passivrauch-Exposition im Betrieb
geringer als etwa in Gaststätten (vgl.
Abb. 1). Gleichwohl bezeichnet der
Bundesrat in seinem Bericht zum
Passivrauchen den Schutz der Arbeitnehmenden

am Arbeitsplatz gleichrangig
mit dem Schutz der Bevölkerung in
öffentlichen Räumen als prioritär. Mit
guten Gründen:
Erstens gibt es keine Schwelle der

Exposition, unterhalb welcher Tabak¬

rauch unbedenklich ist. Schon eine

halbstündige Passivrauchexposition
schwächt das Herz.7 Zudem ist es heute

erwiesen, dass eine Halbierung der
inhalierten Menge Passivrauch das

gesundheitliche Risiko nicht um die Hälfte

verringert.8
Zweitens ist stärker als im Freizeitbereich

die Exposition am Arbeitsplatz
unfreiwillig. Verrauchten Büros oder
Sitzungszimmern können Arbeitnehmende

für Besprechungen nicht ausweichen,

und auch zum Pausenraum oder
der Kantine in der Mittagspause gibt es

meist keine realistische Alternative.
Besonders dauerhaft sind die Arbeitskräfte

im Gastrobereich dem Rauch

ausgesetzt. In der laufenden politischen
Debatte um rauchfreie Gastrobetriebe
gehen die Serviceangestellten und
Barkeeper aber oft vergessen.

Drittens ist die Akzeptanz einer rauchfreien

Arbeitswelt hoch. So zeigen die

Ergebnisse der Schweizerischen
Umfrage zum Tabakkonsum, dass sich
eine Mehrheit der Arbeitnehmenden
am Arbeitsplatz durch den Passivrauch

belästigt fühlt. Mehr als die Hälfte
der nicht rauchenden Erwerbstätigen
wünscht sich am Arbeitsort griffige
Regeln - entweder ein totales Rauchverbot

(38%) oder mehr Nichtrauchräume

(18%). Dies, obwohl laut
derselben Umfrage schon zwei von drei
Personen in Betrieben arbeiten, in
denen Rauchen verboten oder auf
bestimmte Rauchzonen beschränkt ist.

Die Aktion
«arbeitsplatz.rauchfrei.»
setzt auf Freiwilligkeit

Nach Artikel 19 der Verordnung 3 zum
Arbeitsgesetz muss der Arbeitgeber im
Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

dafür sorgen, dass nicht rauchende

Angestellte durch das Rauchen
anderer Personen nicht belästigt werden.
Damit Massnahmen ergriffen werden,
muss somit keine objektive
Gesundheitsgefahr nachgewiesen werden. Es

genügt, dass sich eine Person belästigt
fühlt. Das Recht einen rauchfreien
Arbeitsplatz durchzusetzen ist aber
eine langwierige Angelegenheit.
Nichtrauchende erstatten sehr selten Anzeige

gegen ihre Arbeitgeber oder Kolleginnen

und Kollegen, weil sie eine Kündigung

oder Repressionen befürchten.9



offen und früh kommuniziert

werden. Die Regeln
müssen klar sein. Den
Rauchenden muss eine Lösung
oder gar Unterstützung
beim Ausstieg angeboten
werden.

Rauchen schadet..—

Das Bundesamt für Gesundheit setzt
auf Freiwilligkeit. Es hat deshalb
in diesem Frühling zusammen mit
dem Staatssekretariat für Wirtschaft
(seco) und dem Verband der
Krankenversicherer (santésuisse) die Aktion
«arbeitsplatz.rauchfrei.» lanciert. Diese

motiviert Unternehmen mit einem
Wettbewerb, ihre Mitarbeitenden vor
Passivrauch zu schützen und innert
drei Jahren schrittweise rauchfrei zu
werden (vergleiche Kasten).10

Fachstellen beraten und
begleiten umstellungswillige
Betriebe

Umstellungswillige Firmen stehen nicht
alleine da. Die vielen regionalen
Fachstellen der Gesundheitsförderung und
der Suchtberatung wie der Lungenligen

oder der Centres d'Information
pour la Prévention du Tabagisme (CI-
PRET) in der Romandie bieten
Informationsmaterial an, wie die Umstellung
auf einen rauchfreien Betrieb vollzogen

werden kann. Auf Anfrage stehen
sie den Firmen beratend zur Seite. Das

Angebot reicht bis hin zur gemeinsamen

Erarbeitung von Informationen
für die Mitarbeitenden oder ganzen
Umstellungskonzepten.
Auch wenn die Umstellung den
spezifischen Rahmenbedingungen der
einzelnen Betriebe individuell angepasst
sein muss, so gibt es doch einen
zentralen Grundsatz: Sie gelingt am besten,

wenn die Mitarbeitenden sie mittragen.
Die Einführung von Rauchregeln durch
die Geschäftsleitung muss deshalb
schon ab der Vorbereitung im Betrieb

- zum Beispiel in einer vorbereitenden

Arbeitsgruppe, in die auch Rauchende

Einsitz nehmen - breit abgestützt
werden. Der ganze Umstellungsprozess
und die resultierenden Regeln müssen

Eine Chance
für Rauchende

Lösungen für Rauchende

vorzusehen, bedeutet
einerseits, mit ihnen respektvoll

umzugehen: Es sind
Orte festzulegen, wo Rauchen

erlaubt ist (im Freien, in speziell
abgeschlossenen Räumen). Zum anderen

bedeutet es auch, den Rauchenden
in geeigneter Form Unterstützung beim

Ausstieg zu gewähren. Denn die Erfahrung

zeigt, dass die Nikotinabhängigen
nach der Umstellung eines Betriebs

weniger rauchen und teils motiviert
sind, den Ausstieg zu versuchen.
Die Firma EuropTec am Standort
Oftringen (AG) steht beispielhaft für die

Vielzahl von Firmen, welche sich zur
Rauchfreiheit entschlossen haben. Von
den 90 Mitarbeitenden arbeiten ein
Fünftel im Bürobereich, vier Fünftel in
der Produktion von Hightecherzeugnissen

aus Glas und Kunststoff. Im
schrittweise durchgeführten
Umstellungsprozess wird laut Geschäftsführer
Andreas Jenny stark darauf geachtet,
die Rauchenden nicht zu diskriminieren:

«Ob jemand raucht oder nicht, ist
seine freie Entscheidung.»
Der Respekt gegenüber den Rauchenden

äussert sich zum Beispiel in der
ansprechenden Gestaltung der Rauchräume.

Einige der rund 20 Rauchenden

bei EuropTec sind durch die
Umstellung angespornt worden, selbst den

Rauchstopp zu versuchen. Die Firma
unterstützt sie dabei: die Mitarbeitenden

können Entwöhnungsmittel wie
Nikotin-Kaugummis zunächst gratis
und später vergünstigt in der Apotheke

beziehen. An Betriebsversammlungen

berichten Aussteigende von ihren
Erfahrungen.

Alle profitieren

Die Akzeptanz der Umstellung auf
einen rauchfreien Betrieb beurteilt
Jenny als hoch, was auch für die
Rauchenden gelte. Die erfahrene Beraterin

Margit Heintz von der Lungenliga beider

Basel ist davon nicht überrascht.

Wenn die Grundregeln bei der Umstellung

beachtet würden, sei die Umsetzung

in die Praxis meist kein Problem
mehr: «Wenn man's gut macht,
profitieren letztlich alle», bilanziert sie.

Neben der besseren Gesundheit der

Belegschaft wird das Arbeitsklima um
einen latenten Konflikt entlastet, die
Mitarbeitenden fehlen weniger wegen
Krankheit und die Innenräume samt
Mobiliar werden von Russablagerungen

verschont.
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